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Seminarbedingungen der RKW Sachsen GmbH Dienstleistung und Beratung 
(Seminarbedingungen) 

 
Die folgenden Seminarbedingungen liegen in den Geschäftsstellen der RKW Sachsen GmbH Dienst-
leistung und Beratung zur Einsicht aus und können im Internet auf der Homepage der RKW Sachsen 
GmbH Dienstleistung und Beratung (www.rkw-sachsen.de/kontakt/agb) eingesehen werden. Auf 
Wunsch werden sie auch gern zugesandt. 
 
 
1. Geltungsbereich 
Diese Bedingungen gelten für Seminare, Fachlehrgänge, 
Workshops und alle sonstigen überbetrieblichen Weiterbil-
dungsmaßnahmen der RKW Sachsen GmbH Dienstleis-
tung und Beratung („RKW Sachsen“). Die Geltung entge-
genstehender Geschäftsbedingungen des Kunden wird 
ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
2. Anmeldung und Vertragsschluss 
(1) Anmeldungen haben schriftlich, per Telefax oder per e-
mail zu erfolgen. Andere Anmeldungen sind nur wirksam, 
wenn sie schriftlich bestätigt worden sind. 
(2) Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge 
ihres Eingangs berücksichtigt. Besteht eine Veranstaltung 
aus mehreren Teilveranstaltungen (z. B. Seminarzyklus, 
Fachlehrgang), so werden Anmeldungen für die Gesamt-
veranstaltung vorrangig berücksichtigt. Da die Teilnehmer-
zahl begrenzt ist, behält sich das RKW Sachsen vor, eine 
Anmeldung nur anzunehmen, soweit die Höchstteilneh-
merzahl nicht überschritten wird. Bei Überschreitung der 
maximalen Teilnehmerzahl erstellt das RKW Sachsen eine 
Warteliste oder bietet dem Teilnehmer einen Zusatztermin 
an. 
(3) Der Vertrag kommt mit Zugang der schriftlichen An-
meldebestätigung (Teilnehmerkarte) des RKW Sachsen 
beim Kunden oder beim Teilnehmer zustande. 
 
3. Stornierung, Umbuchung, Ersatzteilnehmer 
(1) Der Kunde kann seine Anmeldung bis zum Veranstal-
tungsbeginn jederzeit ohne Angabe von Gründen schrift-
lich, per Telefax oder per e-mail stornieren. Die Stornie-
rungsfrist beträgt i.d.R. fünf Werktage vor Veranstaltungs-
beginn, es sei denn, in der Veranstaltungsbeschreibung ist 
eine andere Frist vereinbart. Geht die Stornierung inner-
halb der vereinbarten Frist zu, entfällt die Teilnahmege-
bühr; eventuell schon bezahlte Beträge werden erstattet. 
Bei späterer Stornierung ist die volle Teilnahmegebühr zu 
entrichten. Dem Kunden bleibt es unbenommen nachzu-
weisen, dass dem RKW Sachsen ein geringerer Schaden 
entstanden ist. Gern akzeptiert das RKW Sachsen in 
diesem Fall auch einen Ersatzteilnehmer; wenn für diesen 
die volle Teilnahmegebühr entrichtet worden ist, wird dem 
ursprünglichen Kunden die Gebühr erlassen. 
(2) Anstelle der Stornierung ist auch eine Umbuchung auf 
eine andere Veranstaltung möglich; die Bestimmungen 
des Absatzes 1 gelten auf die Umbuchung entsprechend. 
(3) Der Kunde kann bis zum Veranstaltungsbeginn jeder-
zeit einen oder mehrere von ihm angemeldete Teilnehmer 
durch andere Teilnehmer ersetzen. 
 
4. Leistungsumfang 
(1) Gegenstand des Vertrages ist die Durchführung der 
Veranstaltung. Bestimmte Lern-, Prüfungs- oder sonstige 
Erfolge sind nicht geschuldet. Das RKW Sachsen erbringt 
seine Leistungen nach den Grundsätzen ordnungsgemä-
ßer Berufsausübung. Das RKW Sachsen ist berechtigt, 
sich zur Erfüllung des Vertrages sachverständiger Perso-
nen (Experten) zu bedienen. 
(2) Die Teilnahmegebühr umfasst die Teilnahme an der 
Veranstaltung, die Seminarunterlagen und – soweit ange-
kündigt – die Tagungsgetränke, Mittagsimbiss und ggf. 
Abendessen. 
 
 
 

 
5. Teilnahmebescheinigung, Zertifikat,  
Diplom 
Nach Beendigung der Veranstaltung erhält jeder Teilneh-
mer eine Teilnahmebescheinigung, nach erfolgreicher 
Qualifizierung bzw. nach bestandener Prüfung ein Zertifi-
kat bzw. ein Diplom. Die Teilnahmebescheinigung, das 
Zertifikat bzw. das Diplom wird spätestens nach vollständi-
ger Zahlung der Teilnahmegebühr ausgehändigt. 
 
6. Absage, Änderungen 
(1) Die Veranstaltung kann aus wichtigem Grund, insbe-
sondere bei Nichterreichen der zur Kostendeckung not-
wendigen Mindestteilnehmerzahl, Ausfall oder Erkrankung 
des Referenten, Hotelschließung oder höherer Gewalt, 
abgesagt, auf einen anderen Zeitpunkt verschoben oder 
an einen anderen Ort verlegt werden. Im Falle der Verhin-
derung des Referenten ist das RKW Sachsen berechtigt, 
ihn durch einen Referenten gleicher Qualifikation zu erset-
zen. 
(2) Muss eine Veranstaltung abgesagt werden, entfällt die 
Teilnahmegebühr; bereits bezahlte Beträge werden erstat-
tet. Dasselbe gilt im Falle der Verschiebung oder Verle-
gung, wenn der Kunde unverzüglich nach Erhalt der Mittei-
lung vom Vertrag schriftlich oder per Telefax zurücktritt. 
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, außer 
bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten der 
gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfül-
lungsgehilfen des RKW Sachsen. 
(3) Im Fall der Absage wird sich das RKW Sachsen bemü-
hen, schnellstmöglich eine Alternative anzubieten. 
 
7. Teilnahmegebühr, Fälligkeit 
(1) Die Teilnahmegebühr versteht sich pro Teilnehmer und 
Veranstaltungstermin. Hinzu kommt die Umsatzsteuer in 
jeweils geltender Höhe, sofern die Veranstaltung nicht im 
Einzelfall umsatzsteuerfrei ist. 
(2) Die Teilnahmegebühr ist innerhalb von 8 Kalenderta-
gen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. 
(3) Die Rechnung übermittelt das RKW Sachsen in der 
Regel nach Durchführung der Veranstaltung, bei mehrtä-
gigen Veranstaltungen nach Durchführung des ersten 
Veranstaltungstages. Das RKW Sachsen behält sich vor, 
in begründeten Fällen die Teilnahmegebühr schon vor 
Veranstaltungsbeginn einzufordern und die Teilnahme von 
der vollständigen Bezahlung abhängig zu machen. 
 
8. Urheberschutz 
(1) Die Schulungsunterlagen, Materialien, Dokumente und 
sonstigen Medien des RKW Sachsen sind urheberrechtlich 
geschützt und dürfen ohne schriftliche Einwilligung nicht, 
auch nicht auszugsweise, vervielfältigt oder verbreitet 
werden. Das RKW Sachsen behält sich alle Rechte vor. 
(2) Soweit bei der Durchführung der Veranstaltung Schu-
lungsunterlagen, Materialien, Dokumente oder sonstige 
Medien zum Einsatz gelangen, an denen die Urheberrech-
te Dritten, insbesondere dem Referenten, zustehen, ver-
bleiben die Rechte beim jeweiligen Urheber. 
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9. Haftung 
Das RKW Sachsen haftet unabhängig vom Rechtsgrund 
für Schäden, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem 
Verhalten beruhen. Im Falle einer Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit haftet das RKW Sach-
sen auch für leichte Fahrlässigkeit. 
 
 
10. Datenschutz 
Dem RKW Sachsen übermittelte Daten der Kunden und 
der Teilnehmer werden maschinell für die Buchung, Orga-
nisation, Abwicklung und Abrechnung der Veranstaltung 
verarbeitet. Mit der Anmeldung erklären sich die Kunden 
und Teilnehmer mit der Speicherung und Verarbeitung der 
dafür notwendigen personenbezogenen Daten einverstan-
den. 
 
11. Gerichtsstand, Schriftform 
(1) Für den Fall, dass der Kunde Kaufmann, eine juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat oder nach Abschluss des 
Vertrages seinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort 
ins Ausland verlegt oder sein Sitz oder gewöhnlicher 
Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt 
ist, wird der Sitz des RKW Sachsen als ausschließlicher 
Gerichtsstand vereinbart. Es bleibt dem RKW Sachsen 
unbenommen, Klagen gegen den Kunden auch an seinem 
allgemeinen Gerichtsstand zu erheben. 
(2) Soweit nichts anderes bestimmt worden ist, wird 
Schriftform vereinbart. Änderungen und Ergänzungen des 
Vertrages und dieser Bedingungen bedürfen der Schrift-
form. Dies gilt auch für eine Änderung der Schriftformrege-
lung in Satz 1. 
 
12. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser 
Bedingungen unwirksam sein oder werden, so wird hier-
von die Wirksamkeit des Vertrages und der sonstigen 
Bedingungen nicht berührt. Die Parteien werden in diesem 
Falle die unwirksame bzw. undurchführbare Regelung 
durch eine Regelung ersetzen, die dem mit der unwirksa-
men bzw. undurchführbaren Regelung Gewollten am 
nächsten kommt. 
 
 
Dresden,  01.07.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


